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AUFBAUEND AUF den gemeinsamen Zielen und engen Verbindungen zwischen den 

Vertragsparteien aus dem Abkommen über Zusammenarbeit zwischen der Europäischen 

Atomgemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft auf dem Gebiet der kontrollierten 

Kernfusion und der Plasmaphysik, geschehen zu Brüssel am 14, September 1978, dem 

Rahmenabkommen über wissenschaftlich- technische Zusammenarbeit zwischen den Europäischen 

Gemeinschaften und der Schweizerischen Eidgenossenschaft, geschehen zu Brüssel und Bern am 8. 

Januar 1986, dem Abkommen in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen 

Atomgemeinschaft und der Schweiz über die Mitgliedschaft der Schweiz im europäischen 

gemeinsamen Unternehmen für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie, geschehen zu 

Brüssel am 28. November 2007, dem Abkommen in Form eines Briefwechsels zwischen der 

Europäischen Atomgemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Anwendung 

des Übereinkommens über die Gründung der Internationalen ITER-Fusionsenergieorganisation für 

die gemeinsame Durchführung des ITER-Projekts, des Übereinkommens über die Vorrechte und 

Immunitäten der Internationalen ITER-Fusionsenergieorganisation für die gemeinsame 

Durchführung des ITER-Projekts, und des Abkommens zwischen der Regierung Japans und 

Euratom zur gemeinsamen Durchführung der Tätigkeiten des breiter angelegten Konzepts im 

Bereich der Fusionsenergieforschung auf das Hoheitsgebiet der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft, geschehen zu Brüssel am 28. November 2007 sowie aus dem Abkommen für 

wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der 

Europäischen Atomgemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft zur Assoziierung der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft an das Rahmenprogramm für Forschung und Innovation 

„Horizont 2020“ und an das Programm der Europäischen Atomgemeinschaft für Forschung und 

Ausbildung in Ergänzung zu „Horizont 2020“ sowie zur Beteiligung der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft an den ITER-Tätigkeiten von „Fusion for Energy“, geschehen zu Brüssel am 5. 

Dezember 2014, 
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